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Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei-Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28. November 1889.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenenLandek-
thcilen, sowie der §8 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Lander - Verwaltung vom
80. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde-
ratbS für den PolizeibezirkWiesbadennachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

Die 88 2, Absatz 1, 7 und 9 Absatz1 der
Polizei-V-' arduung über den Verkehr mit Milch
vom 28. November 1889 erhalten vom 1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Verordnung erfichtliche abgeändcrtc Fassung:

8 1.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Besäßen aufbewahren, in welchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe aufnehmen kann. Gefäße ans
Kupfer, Messing oder Zink, Thongefäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Al» Transportgefäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne, ferner Wcißblech-
oder Glasgefäße, als Meßgefäße nur Weißblcch-
«vße verwendet werden. Die Transport - und
Meßgefäße, mit Ausnahme der Giasgefütze,
muffen so weite Oeffimugen haben, daß sie bequem
Mit der Hand gereinigt werden können.

Die an den Trausportgesäßcn etwa vor¬
handenen Zapfkrahncn dürfen nur aus Holz, Kupfer
oder Messing bestehen. Bei Zapfkrahnen an«
Kupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zu dem Transporte der Milch nach lind in

der Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt, dürfen nur mit einem stets sauber
Mi haltenden Lack- oder Oelfarbenanstrichversehene
Fuhrwerke benutzt werden. Die Milchgcsäße müssen
aus dem Fuhrwerke in einem von allen seiten ge¬
schloffenen, mit Zink ausgeschlagenen Raum unter-
acdracht sein, in welchem sic vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Milchgefäße bestimmten Raume
darf außer den zur Bcnutziing bei dem Verkaufe
der Milch bestimmte» Maßen nichts Anderes
«utcrgcbracht sein.

8 4.
Sogenannte« Gcspül, Kücheuabfalle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen auf
dem Milchwagen nur vollkommen abgesondert, und
auch überhaupt nur dann mitgeführt werden, wenn
sie fich in Gefäßen mit dicht schließenden Deckeln
befinden.

Diese Gesäße sind nach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Thcilcn des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milchgefäßräume de» Wagens müssen

ebenso wie die zum Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkastcn und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgefäße dürfen auf Straßen oder in Haus¬

fluren, Höfen und Thorfahrtcn nicht ohne Aufsicht
ausgestellt werden.

8 7.
Aus Haushaltungen,

Cholera, Pocken, Typhus, S
oder Diphiheritis Erkrankte
so lauge nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des zuständigen
Krcisphyfikus darüber veigebracht ist, daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person ans der Haushaltung entfernt ist,
und daß eine vollständige Desinfektion der
Wohnränme , sowie der in der Milchwirth-
schaft zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgefunden hat.

Di « Polizei -Direction kann den Verkauf
von Milch aus solchen Grundstücken ver¬
bieten , ans welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrsche» , welche « ach dem Gut¬
achten des zuständigen Kreispyhfikns an¬
steckende Krankheiten hervorznrnfen ge¬
eignet sind.

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
aus Ortschaften, in welchen eine der im Absatz1
erwähnten Krankheiten epidemisch auftritt , ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreis-
phhsiknö bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Verkaufslädenund andere Räume, welche zur

Anfbewahrung der Milch bestimmt find, müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden.
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf- oder
Krankenzünnier benutzt werden.

Die Milchgefäße dürfen nicht offen ausgestellt
Werden, und cs darf znm Reinigen derselben nur
ganz reine» und adgckochtcS Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8 9-
Die Verkäufer von Milch sind ver-

pstichtet, die von ihnen feil gehaltenen
Milchsorte » entweder als „ volle Milch",
»der als „ Magermilch ", oder als „ saure
ldicke) Milch ". oder als „Buttermilch ",,

in welchen sich an
Fleckficbcr, Scharlach
befinden, darf Milch

oder als „ Rahm " ausdrücklichzu bezeichnen
nnd die für jede Sorte bestimmten Milch-
gefäße durch eine entsprechend« deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn-
»eichnen.

Die zmn Verkaufe gebrachte „volle Milch"
muß einen Fettgehalt von mindestens3 pCt. habe».
Milch von einen! geringeren Fettgehalte dark ebenso
wie die abgerahmteM !>ch nur unter der Bezeich¬
nung „Magermilch" feilgehalten oder verkauft
werden.

Werden geschloffene Milchwagcn in Gebrauch
genommen, so ist die brtr. Ansschrift auf diesen
an den belr. Kratznen anzubringen.

8 io.
Bittere, schleimige, blaue oder rothe Milch,

sowie die Milch von Kühen, die an Maul- und
Klauenseuche, Perlsucht, Pocken, Gelbsucht, Rausch¬
brand, an Krankheiten des Euter», fauliger Gebär-
muttercntzündung, Pyämie, Scpticämie, Ver¬
giftungen, Milzbrand oder Tollwuth leiden, darf
weder feilgellallen noch verkauft werden.

Ebenso ist da» Festhalten oder Verkaufen von
Milch, welche kurz vor oder inncrbalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen wird, verboten.

8 ii.
Zusätze von Stoffen, iHlche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen, Me Natron, Bors««« ,
Salicylsänre ffnd verboten.

8 12.
Sofern nicht nach andere» Gesetzen und Ver¬

ordnungen, insbesondere nach dem Nahrungsmittcl-
gcsctze vom 14. Mai 1879, eine höhere Straf « ver¬
wirkt ist, werden Uebertretungen dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bi« 30 Mk. oder
mit verbältuißuiäßigerHaft geahndet. *

Wiesbaden , den 8. Mai 1890.
Der Polizei-Präsident, v. Rheinbaben.

Wird veröffentliäst:
Wiesbaden , den IS. März 1901.

_ Der Polizei-Präsident, v. Ratibor.
Bekanntmachung.

Auszug aus der Stratzrnpolizei - Verord¬
nung für di« Stadt Wiesbaden vom

1«. September 1900.
8 2. Ziffer 2.

Da» Anbieten oder Anpreisen von Verkanfs-
gegtiiständen durch überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise(z. B. mittelst heftigen
oder anhaltenden SchcllenS, Hornblasens, Pfeifenr)
ist verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbicteu von Blumen, Bildern,

Spielwaaren,Obst, Eßwaarcn,Getränken,Cigarren,
Ansichtspostkarte» und derartigen Verkaufrgcgen-
ständen auf öffentlichen Straßen , außer aus festen
von der Königlichen Polizei-Direction genehmigten
Standplätzen, untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße werden hier, wie überall

in dieser Verordnung, auch die öffentlichen Plätze,
Wege, Brücken (soweit dieselben nicht der Land-
sträßcnpolizei oder dem Feldschntzc uiiterstcben)
nnd Durchgänge, sowie solche im Privaleigcnthum
stehenden Straßen und Wege, in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattfindet, endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegcncn
Treppen und Rampen gerechnet.

Auf vorstehende Bestimmungenwird hiermit
ausdrücklich hingewiesen und bemerkt, daß hiernach
auch das Feilbicteu, bezw. der Verkauf von
„Fruchteis und Backwaaren " auf öffentliche»
Straßen , außer auf festen von hier aus genehmigten
Standplätzen, untersagt ist. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Auszug
aus der Polizei-Verordnung, betreffend da» Melde¬

wesen vom 17. Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde (Badegäste, Reisende rc.),
welche in Privathänscrn für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den Wohuungsgebcr bei dem Bürcau des
Polizeireviers an- bezw. abzumelden.

Gast- und HervergSwirthe haben täglich bis
11 Uhr VormitiagS alle während des vorher-
gcgaugeneu Tages oder während der Nacht an-
gekommenen dcziv. abgereisten Fremden bei den,
Bürcau des Polizei-Reviers an- bezw. abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schristlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten muffen:
Vor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburt?
und Wohnort und Rationalität des Fremden.

Die Gast- und HervergSwirthe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nachfeinerAn-
kunft zur Eintragung vorzulege»und auf die richtige
und vollständige AiiSsüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentliche» Kenntniß gebracht. *
Der Polizei-Präsident. « . Prinz v. Ratibor

Bekanntmachung.
Zutereffcntcn werden hiermit ausdrücklich da¬

rauf hingewiesen, daß sie bezüglich der Aufstellung
und Verwendung von AcetyleugaSapparatenvon
den Lieferanten Gewähr für die richtige Aus-
sührung und Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müssen.

Wiesbaden , den 24. Mai 1901.
1 Der Pol 'zei-Präsident. K. Prinz ». Ratthor.

Ortsstatnt,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs¬

schule in Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120. 142 und ISO der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung der Gesetze«, betreffend Abänderung der Ge¬
werbeordnung vom 1. Juni 1891(Reichs-Gesetzblatt
Seite 261 und folgende) wird nach Alihörung be-
theiligter Gewerbetreibender und Arbeiter und unter
Zustimmung« der Stadtverordneteu-Versammlung
für den Gcmeindcbezirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt

8 1.
Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig auf¬

haltenden gewerblichen Arbeiter(Gesellen, Gehülfe:,,
Lehrlinge, Fabrikarbeiter), mit Ausnahme der
Lehrlinge und Gehülfe» in Handelsgeschästen, sind
verpflichtet, bis znm Ende des Schuljahres, inner- i
halb dessen sie dar 17. Lebensjahr vollenden, die
hierselbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort¬
bildungsschule an den festgesetzten Tagen und

tundr» zu besuchen und an dem Unterrichte
Thcil zu nehme».

Tie Festsetzung der Tage und Stunden des
Unterrichts erfolgt durch den Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

• 8 2 .
Befreit von dieser Verpflichtung sind nur

solche gewerbliche Arbeiter, die den Nachweis führen,
daß sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten be¬
sitzen. deren Aneignung dar Lehrziel der Anstalt
bildet.

8 3.
Gewerbliche Arbeiter, welche dar fortbildnngr-

schulpflichtige Alter überschritten haben oder in dem
Gemeindebezirkc nicht wohnen, aber beschäftigt
werden, können, wenn der Platz ansreicht, auf ihren
Wunsch zur Thcilnahme am Unterricht zugelaffen
lverden. Der Schulvorstand(Kuratorium) besliurmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
Zur Sicherung des regelmäßige» Besuches

derFortbildiingsschulc durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort-
bildnilgssäiule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestimmungenerlassen:

1) Die zuin Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müssen sich zu
den für sic bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einfinden nnd dürfen sic ohne eine nach dem Er¬
messen der Schulleituilg ausreichende Entschuldigung
nicht ganz oder zum Tbeil versäumen.

2) Sie müssen die ihnen als nöthig bczeichneten
Lernmittel in den Unterricht mitbringeu.

3) Sie haben die Bestimmungen des für die
Fortbildungsschule erlassenen Schulreglements zu
befolgen.

4) Sie muffen in die Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schlilntensilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unfugs nnd Lärmen« zu
cnthalteii.

Zuwiderhandlungenwerden nach 8 ISO No. 4
der Gewerbe-Ordnung in der Fassung de? Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gcwerbcvrdimiig
vom l . Juni 1891 (Reichs-Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe dis zu 20 Mark oder im Unver-
mögensfallc mit Hafk bis zu drei Tagen bestraft,
sofern nicht nach gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

8 5.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum

Besuche derFortbildnngsschnleverpflichteten Söhne
oder Mündel nicht davon abhallcn. Sie haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zu
gewähren.

8 6.
Die Gewerbe-Unternehmer haben jeden von

ihnen beschäftigten nach vorstehenden Bestimmungen
(81) schulpflichtigen. gewerblichenArbeiter spätesten?
am 6. Tage, nachdem sic ihn angenommen haben,
zuin Eintritt in die Fortbildungsschule bei dem
Magistrat anznmcldcn nnd spätesten« am 3. Tage,
nachdem sic ihn ans der Arbeit entlasse« haben, bei
dem Magistrat wieder abzumelden. Sie haben die
zum Besuche der FortbildungsschuleVerpflichteten
,o zeitig von der Arbeit zu entlassen, daß sie recht¬
zeitig und soweit erforderlich, gereinigt und um¬
gekleidet im Unterricht erscheinen können.

8 ?.
Die Gewerbe-Unternehmer haben einem von

ihnen beschäftigten gewerblichen Arbeiter, der durch
Krankheit am Besuche des Unterricht« gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der Fort¬
bildungsschule hierüber eine Bescheinigung mit-
zugebcu. Wenn sie wünschen, daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringenden Gründen vom Besuche des
Unterrichts für einzelne Stunden oder für längere
Zeit entbunden werde, so habe» sie dies bei dem Leiter
der Schuir so zeitig zu beantragen, daß dieser
nöthigenfalls dir Entscheidung dcS Schulvorstandes
einholku kan».

8 8.
Eltern und Vormünder, die demZS entgegen¬

handeln, und Arbeitgeber, welche die im 8 6 vor-
gcschricbenen An- und Abmeldungen überhaupt
nicht, oder nicht rechtzeitig machen, oder die von
ihnen beschäftigten, schulpflichtigen Lehrling«, Ge¬
sellen, Gehülfe» und Fabrikarbeiter ohne Erlaubniß

aus irgend einem Grunde veranlassen, den Unterricht
ganz oder zum Tbeil zu versäumen, oder ihnen
die im 87 borgeschriebeneBescheinigung dann nicht
mitgeben, wenn der Schulpflichtige krankheits-
balber die Schule versäumt hat, werden nach
z 150 No. 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
)es Gesetze« betr. die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs- Gesetzblatt
Seite 287) mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder
im Unvermögciisfallemit Haft bis zu drei Tage»
bestraft. Drr Magistrat, v . Jbctt . *

Bekanntmachung.
Auf Grund des jj 1, Absatz2 des Ortsstatut»

vom 28. Januar 1897, betr. die gewerbliche Fo >t-
bildungSfchulc hierselbst, wird hicrmitzur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß wir beschloffe» haben, den
Fortbildmlgsschulnntcrncht vom Beginn des
Wintersemesters ob in die Stunden von S—7 Uhr
Abends zu verlegen. *

Wiesbaden , den 27. Scptcnibcr 1901.
Der Magistrat, v. Jbcll.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des Kanalnetze« der Stadt Wiesbaden.
Die 88 10 und 11 de« OrtsltatnlS von,

11. April 1831, betreffend Ncukanalisation, werden
ans Grund des Beschlusses der Stadtvcrordneten-
Brrsammlnng vom L. Juli — 5. Oktober — 1900
aufgehoben. Dagegen greifen folgcndeBrstimmungc»
Platz:

81 -
Begründung der Zahlungsfrist.

Für all« bebauten Grundstücke, die»ach Maß¬
gabe der polizeilichen Vorschriften au die städtische»
Kanäle bereit« angcschloffen sind oder in der Folge
znm Anschluß gelangen, ist als Vergütung für die
Benutzung der städtischen KanalnctzcS eine Gebühr
an die Stadtkaffe zu entrichten.

82.
Fülligkeit der Gebühr»

Die Gebühr wird fällig:
s) für bisher an das städtische Kaualuetz ent¬

weder gar nicht oder dock nicht den pvlizei'
lichen Vorschriften entsprechend aagcschloffcne
Gilindstückc bei Beginn der Anschlußarbeiten,

b) für bereits augeschlosseneGrundstücke, sobald
die bestehenden Entlväfferungsaulagcn des
Grundstücks ganz oder theilweise erneuert
oder einer Veränderungmnterzogen werden,
zu deren Ausführung die baupolizeiliche Ge¬
nehmigung cingebolt werden muß. Dabei
ist cs ohne Belang, ob die Einmündung in
den Straßenkaual an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83.
Betrag nnd Berechnung der Gebühr.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach der
Straßcniroiltlänge des betreffenden Grundstücks
und beträgt iür den laufendcli Frontmeter 25 Mk.
Bei Eckgrundstückeiiund Eckhäusern wird die längere
Front berechnet. Für Grundstücke, weiche an mehr
als zwei Straßen , oder welche, ohne Eckgrundstücke
zu sein, an zwei Straßen liegen, weiden die
Straßenfrontlängen zusanimengercchnet, doch ist der
Magistrat berechtigt. im Einzclfall eine oder mehrere
Fronten bei drr Berechnung der Gebühr außer An-
iatz zu laffen.

Ist die Straßenfront geringer als die Haus¬
front, >o bcmißt sich die Gebühr »ach der Länge
der HanSfront.

Für Grundstücke in den Landhausquartieren
soll jedoch die Gebühr bei engrüumiger BebauungS-
wcisc iniudcstens 400 Mk.. bei wciträuwmer Äe-
bauungsweisc niiiidestens SL0 Mk. betragen, auch
wenn weder die Hans- noch die Straßenfront das
Blaß von 16 oder von 20 Metern erreichen. Für
die Feststellnng der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Einthciinng und Bezeichnung im Stockbuch
oder die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend. ES ist vielmehr die ganze Front der
ihatsächlich mit dem zu entwässerndenGebäude
wirrhschaftlich zusammenhängenden Liegenschaft,
einerlei, ob solche mehrere Grnndstücksnummern
trägt, oder nicht, und ob dieselbe aus Hof, Garten,
Park oder anderen Flächen besteht, maßgebend.

Wird di« Frontlänge eines beu.mgepflichtigen
Grundstücks nachträglich dadurch vergrößert, daß
ein Nachbargrnndstück, für welches noch keine'Ge¬
bühr entrichtet ist, wirthschaftlich mit ihm vereinigt
wird, so erweitert sich die ZahlungSvflicht nach
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von der Gebühr sind drejenigen Grund¬
stücke oder GrundftückStheile, für die ein Beitrag
zu den Koste» der Grnndstücksentwäffcrungnach
den bisher geltenden statuarischenBestimmungen
oder auf Grund besonderer Vereinbarung bereits
geleistet worden ist.

8 5.
Haftbarkeit.

Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr
im Stockbuchc eingetragenen Eigenthümer des
Grundstücks haften der oder die Rechtsnachfolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

Dem Abgabepflichtigen stehen die im 8 69 ff.
des Commnnalabgabengcsetzcs bczeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 7.
Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung in Kräfte . Der Magistrat .,.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 22. bis einschl. 28. September.

Hafer
?troh
Heu .

I. Kruchtmarkt.
.p . 100 St.
. 100  .
.100 .

iehmarkt.
lialität . p. 50 K.

. 50 .
P. 50 .
. 50 .
. P- „

II.
Ochsen: I.

II.
stütze: I. Dualität

II. „
Lckweine . . . .
Halber .
Hammel . . . . . . „ .

III. Aictualieu.
Butter j .P . K.
Lier . . p. 25 St.
Handkäse . . . . „ 100  „
Fabrikkäse. . . . „ IM
Eßkartoffeln . . . p. IM st.
Kartoffeln . p. K.
Zwiebeln. „ ,,
Zwiebeln. p. 50 St.
Blumenkohl . . . . p . St.
Kopfsalat

Slirtt.
Preis.

* | •*
6  —
920

2
1
7
350

6
12

4 50
12
3

Gurken . P- St.
Grüne Bohnen . . . . p. K.
Grüne Erbsen. .
Wirsing. . «
Weinkraut . .
Weißkraut . p. 50 CT.
Rotdkraut . p. K.
9teue gelbe Rüben . . . „ „
Weiße Rüben . . „
Kohlrabi, obererb. . . . « „
Römisch-Kohl . . ,,
Petersilien . . „
Borre . p. St.
Sellerie . „
Saure Kirschen . . . . P- K.
Stachelbeeren. „
Preißelbeeren . . „
Trauben
Aepfel
Birnen . . „
Zwetschen . * „
Kastanien . „ „

Höchst
Preis.

-

Aiedr.
Preis.

p. K.

Eine Gans . .
Eine Ente . . ,
Eine Taube. . .
Ein Hahn . . >
Ein Huhn . . ,
Ein Feldhuhn.
Aal.
Hecht. . . . .
Backfische. .

IV. Arod und Wehl.
Schwarzbrod: Langbrodp. 0.«K.

Nnndbrod" 0,5 K.
Weißbrod: a. 1 Wasserweck. .

b. 1 Milchdrödchen.
Weizenmehl: 9Io. 0 . p. 100 K.

» I . „ 100 „
II - „ IM

Noggenmehl: No. 0 . p. IM „
. I . .. IM ..

'Jlirtr.
Preis.

7 %
3 50 3 _

— 70 — 50
1 70 1 20
2 — 1 50
1 50 1 —
3 20 1 60
2 80 1 60

—80 50

15 13
— 52 — 43
— 14 — 13
— 46 — 15
— 3 — 3
- 3 — 3
32 — 29 50
28 — 27 —
26 — 25 50
2b 24 50
23 21 50

V. Akeisch.
Ochsenfleisch: von der Keulep. st.

Banchfleisch
Kuh- oder Rindfleisch .
Schweinefleisch. . . .
Kalbfleisch . . . . .
Hainmelfleisch. . . .
Schaffleisch. . . .
Dörrfleisch . . . .
Solberfleisch. . . .
Schinken.
Speck(geräuchert) . ..
Schweineschmalz.
Nierensett.
Schwartenmagen frisch. .

„ geräuchert
Bratwurst.
Fleischwurst. . . . . .
Leber-u. Blutwurst: frisch

geräuchert

m.

i
160

96

Ai-dr.
Pre».

A
44
28
32
50
40
20

60
60
84

180
140

80
160

80
60
>40
96
80

Wiesbaden, den 28. September 1901.
Städt . Accise-Amt.

Aufforderung.
Die Versicherung von Gevanven
gegen Feuerschaden betr.

Die hiesige» Gebäudebesitzer werden hierdurch
ersucht, Anmelonngen wegen Erhöhung, Aufhebung
oderVeränderungbestehenderGebändeversichernngen,
sowie wegen Neuaufnahme von Gebäuden in die
Rassauische Brandvcrsicheiungs-Austalt für das
Jahr 1902 in dem Ratdhanse, Marktflraße 6,
Zimmer No. 63, in den VormittagSdiciiststiinden
bis zum 31. Oktoberd. IS . machen zu wollen. *

Wiesbaden, den 23. September 19>>1.
_ Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Feldpolizciliche Aufforderung.
Die Grundbesitzer in der hiesigen Gemarkung

werden hierdurch ersucht. Anmeldungen wegen
fehlender Grenzzeichen an ihren Grundstücken, unter
Bezeichnung derselben nach Lagerbuch-No. und
Stebenliegern, bis zum 10. Oktoberd. I . in dem
Rathhause, Zimmer No. 53, in den Vormittags-
dienststunden zu machen.

Wiesbaden, den 23. September 1901.
__ Das Feldgericht.

Das Jagdpachtgeld pro 19M'2 soll demnächst
,ur Vertheilnng kommen. Ein namentliches Ver¬
zeichniß der betheiligten Grundbesitzer liegt im
Rathhaus, Zimmer No. 64, in der Zeit vom
25. l. M. bis8. Oktoberc. zur Einsichtnahme offen.

Stach diesem Termin können Einwendungen
nicht mehr berücksichtigt werden. *

Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.
Bekanntmachung.

Die diesjährige Collecte für den Central-
vaisenfonds wird durch die hierzu angenommenen
Lollectanteu Heinrich Keltenbach und dessen
Khefrau, am1. Oktober cr. beginnend, abgehalienwerden.

Indem wir die« hiermit zur allgemeinen
Kenntniß bringen,nehmen wir zugleich Veranlassung,
diese Sammlung dem Wohlwollen der hiesige»
Einwohnerschaft auf das Wärmste zu empfehlen.

Wiesbaden, beit 27. September 1901. *
Der Magistrat. — Arnienverwaltnng.

_ __ Mangold._
Für die Verbind»!,gsstratze zwischen Walk-

inühl- und Aarstraße ist vom Magistrat der Name
„Keffelbachstratze" und für die Straße, welche
die Seerobenstraße mit der Westendstraße nach
Westen zu verbindet der Name „Ziethen -Ringo
festgesetzt.

Der Magistrat. I » Vertr.: Frobenius.
Verdingung.

Die Ausführung der Steinbildhauer¬
arbeiten für die Erweiternngsarbeitcndes
Königlichen Theaters hierselbst soll im Wege
der öffentlichen Aurschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen können Vormittags von
ß bis 12 Uhr im Rathhanse, Zimmer No. 41,
>ezogen lverden.

Verschlosseneu. mit der Aufschrift „H . 81. 31'
versehene Angebote sind spätestens bis Montag,
den 7. Oktober, Vormittags 10 Uhr, hierher
einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

4 Wochen
Wiesbaden, den 29. September 1901.

Stadtbauamt, Abtheilnng für Hochbau.
_Genzmer , König!. Baurath.

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von Hausentwässerungs-

Anlagen wurde mehrfach wahrgenommen, daß die
Wasserverschlüffe unter den Küchenspülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüffen die so¬
genannten Bleisyphons, ungenügend gereinigt
werden. Das Aussteigen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Lust an« den in den
Syphons sich ansammelnde», in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb unter Hinweis auf
die Bestimmungen des 8 5 der Polizei-
Verordnung vom 1. 8lugnst 1889, wieder¬
holt auf die Wichtigkeit und Notl,wendig
keit einer sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Wasserverschlüffe unter
de,» Spülsteinen, Badewannen und Slns-
gttfsen besonders aufmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
ein- bis zweinial vorgenommen und dabei folgender¬
maßen verfallen werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegossen hat, um die Fett
ansätze zu lösen, stellt man birect unter den
Syphon einen leeren Eimer, öffnet durch Aus
drehen mit einer gewöhnlichen Zange oder einem
inderen geeigneten Werkzeug die am tiefsten
Ende des Wasserverschlusseseuigebrachte Schraube
»nd reinigt durch die entstandene untere Oeffnung,
am besten mittelst einer geeigneten biegsamen Bürste
mit Drahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die
gekrümmten Rohre. Der Kops der Schraube ist
ebenfalls von Schmntzbestandtheilen zu befreien
Hierauf gießt man nach Schließung der Schrauben
dffnung eine genügende Menge Wasser, am besten
heißes Wasser, in die Ablauföffnnngdes Spül
steiues oder Ablausbeckenr, damit die etwa noch
zurückgebliebenen Schmutztheile ans deni Wasser
Verschlüsse entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wasserverschlnß ausgestellte» Eimer schütte man in
das Closet aus.
v Stadtbauamt , Abth. für Canalijationswesen.

'_ Frcnsch.

Stadt . Leihhaus zu Wiesbaden,
Fricdrichstraße LS.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen ans
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
ans jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres , gegen 10 pCt. Zinsen giebi
und daß die Taxatoren von 8—10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind.

Die Leibbans-Deputation ._
Zum Schutzcder Feuer -Telegraphen.

Die W 317 und 318 de« Deutschen Reichs-
StrasgesctzvuLrs bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Tclcgraphen-
Anstatt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begeht, welche die Lenutznug dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefängnißstrafebis zu
3 Jahren, bezw. mit Geldstrafe vis zu 900 Mk.
Indem wir hiermit daraus aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentliche» Zwecken dienende Telegrapheu-Anstait
aiiznsehen ist, tveisen wir gleichzeitig darauf hi»,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Andercui dadurch ver¬
ursacht werden kan», daß die Isolatoren oder die
Leitnugrdrähtc beichädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdverbindungen
herbeigesnhrt werden.

Solche Erdverbindungen können dadurch ent¬
stehen, daß die Leitungsdrähte mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahnen, Baugerüsttheilen und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Feuer-Telegraphen-,
der Feuer-Telephone- und Alarmieitniigeiiverwickeltwerden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoratiou von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telegraphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Feuersicherheit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache im ehemaligen Gerichts¬
gebäude, Friedrichstraße 15, Eingang vom
Rathhausplatz, auzeigen zu wollen, damit die
umgehende Beieitigung des BetriebshindernisseL
durch den städtischen Brand- Director veranlaßt
werde» kann. Der Brand -Direetor.  *

Bekanntmachung.
Die städtische Feuerwache ist unter No. 48

an das Fernsprechamt dahier angeschloffen, so
daß von jedem Telephonanschluß Meldung
nach der Feuerwache gemacht werde» kann. Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die Benutzung der
Telephonai.schlüsse zu Feuermeldungen und auch
zum 8tnrnfen der Transportmannschafte»
bei Unglücksfällen empfohlen. *

Der Branddirector. Scheurer.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 1. Oktober 1901,

Nachmittags 4 Uhr , wird im hiesigen
Taunusbahnh'of öffentlich versteigert: F257

1 Waggon BrechkokS, 10,000 kg.
Wiesbaden , den 29. September 1901.

Kgl . Gnter -Abfertigung.
Conenrsverfahren.
Das ConcurSverfahren über das Ver¬

mögen der Pensiousinhaberin Fran
Dr . Clonth , Marie Amalie , ge».
Olga , geb. b. Grimm , zu Frank-
fnrt a. M ., Beethoveustr . 71, ist,
nachdem der in dem Vergleichsterminevom
20. August 1901 angenommene Zwangs¬
vergleich durch rechtskräftigen Beschluß vom
23. August 1901 bestätigt ist und Termin
zur Abnahme der Schlußrechnung des
Verwalters ftatigefunden hat, aufgehoben
worden. 1?279

Frankfurt a . M ., 27. Seht. 1901
Der Gerichtsschreiber

des Königlichen Amtsgerichts 17.

Nassauische Landesbibliothek.
Verzeichniss der neu hinzugekommenenBücher,
die vom 30. September 1901 an im Lesezimmer
ausgestellt sind und dort vorausbestellt werden

können.
Grenzboten, Jahrgang 50. Bd. 2—4. Lpz.

1960. Jahrbücher, Preussischo, Jalirg . 1901.
Bd. 2. Beil. 1901. Litteraturzeitung, Deutsche.
Jalirg. 20. Berlin 1899. Revue des Deux Mondes.
Jabrg . 71 Bd. 2, 3. Baris 1901. Zedier, Gottfr.,
Gutenbergforschungen. Lpz. 1901. Gesell, d. Veit.
Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der
altchristlichen Literatur. Neue Folge. Bd. 6.
Lpz. 1901. Jahrbuch, Statistisches dev höheren
Schulen. Jahrg . 21 für 1900 u. 1901. Lpz. 1900.
Gazette des Beaux-Avts. Jahrg . 42. Bd. 1 u. 2.
Baris I960. Grosse, Ernst, Kunstwissenschaft¬
liche Studien. Tüb. 1900. Smolian, Arthur.
Richard Wagners Bühnenfestspiel: Der Ring des
Nibelungen, bpz. 1901. Eitner,Roh. Biographisch-
Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker
u. Musikgelehrten. Bd. 4. Leipz. 1901. Qeseb.
des Breuss. Unterrichtsministeriums. Denkmäler
deutscher Tonkunst. Bd. 3. (Franz Tunders
Gesangwerkc.) Lpz. 1900. Gesell, des Breuss.
Unterrichtsministeriums. Bernstein, Eduard. Wie
ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich. Berlin
1901. Neugestaltung d. deutschen Handels¬
politik. Denkschrift d. Aeltesten d. Kaufmann¬
schaft von Berlin. Berl. 1901. Jahresberichte d.
Geschichtswissenschaft. Jahrg . 22 für 1899. Berl.
1901. Mayer, Ernst. Deutsche und Französische
Verfassungsgeschichte. Bd. 1, 2. Lpz. J.899.
Schriften d. Vereins f. Reformationsgeschichte.
Heft 62- 65 und 66—69. Halle a. 8. 1898—1901.
Horn, W. 0 . v. The Rhine. History and legende.
Englieh by 6hr. Bensen. Wieeb. 1872. Grieben,
Die Mosel von Coblenz bis Trier. A. 5. Berlin
i960. Tecbter, W. Die Brovinz Hessen-Nassau,
Berlin 1901. Stadtgemeindo Wiesbaden. Bericht
über die Verwaltung d. Gemeinde-Angelegen¬
heiten für 1897 98. Wiesb. 1899. Brandt, M. v.
Dreiunddreissi.: Jahre in Ostasien. Erinnerungen
eines deutschen Diplomaten. Bd. 2. Lpz. 1901.
Wartenegg, Willi, v. Erinnerungen an Franz
Grillparzer. Fragmente aus Tagebuchblättern.
Wien 1901. Niderberger, Leonh. Leben und
Wirken des Vincenz Ballotti. Limb. a. d. Lahn,
Verlag der Ballottiner 1900. Benedeks nach
gelassene Bapicre, herausg. v. Heinrich Fried¬
jung. Lpz. 1901. Duckwitz, A. Denkwürdig¬
keiten aus meinem öffentlichen Leben von 184l
bis 1866. Ein Beitrag zur bremischen und
deutschen Geschichte. Bremen 1877. Stern,
Alfred. Die deutsche Nationalliteratur vom
Todo Goethes bis zur Gegenwart. Aufl. 4. Marli.
1901. Goethe, lteinccke Fuchs. Mit Zeichnungen
v. Wilhelm v. Kaulbach. Stuttg. 1857. Gesell,
d. Erben d. Geh. Sanitätsrats Dr. Wilhelm!
Gutzkow, Karl. Dramatische Werke Bd. 7—9
Lpz. 1850—1857. Hebbel, Friedrich . Sämmtliclie
Werke. Berl. 1901. Grosse, Julius. Tamarena
Erzählende Dichtung a. d. Morgenlande. Berl.
1874. Vischer, Friede. Tlieod. Auch Einer. Eine
Reisbekanntschaft. Bd. 1 u. 2. Aufl. 8. Stuttg. u.
Lpz. 1900. Hansjakob, Heinrich. Im Schwarz¬
wald. Heidelb. 1901. Widmann, J . V. Jenseits
des Gotthard. Menschen, Städte und Land¬
schaften in Ober- u. Mittel-Italien. Frauenfeld
1897. Fauna u. Flora von Neapel. Bd. 25 u.
26. Berl. 1899 u. 1901. Zeitschrift f. Ethnologie.
Jahrg . 32. Berl. 1900. Lepidoptera indica ed.
F. Moore. Vol. 4. London 1899—1900. Annalen
d. Physik. 4. Folge. Bd. 4. Lpz. 1901. Fort¬
schritte der Physik. Jahrg . 56. Bd. 1. Braunschw.
1900. Annalen,Mathematische. Bd.54. Lpz. 1901
Werkstatt , Bd. 16. Wiesb., Druck d. General¬
anzeiger 1899/1900. Strassenbahnen, Elektrische,
herausg. v.- d. Elektrizitätsgesellschaft. Berlin
1900. Gesch. d. Herrn Regiernngsrats Schulz
Warburg, E. Ueber die kinetische Theorie d
Gase. Beil. 1901. Mühlmann, M. Ueber die Ur¬
sache des Alters. Grundzüge der Physiologie
des Wachstums. Wiesb. J . F. Bergmann 1900,
Schmaus, Hans. Vorlesungen über d. patho¬
logische Anatomie d. Rückenmarks. Wieeb. J . F,
Bergmann 1901. Müller de la Fuente , E. Das
Wildbad Schlangenbad u. seine Heilfaktoren
Wiesb. J . F. Bergmann 1901. Baumann F,
Guide to the use of the Schlangenbad-Waters
Ed. 3. Wiesb. Heinrich Staadt 1901. Archiv f.
Gynäkologie. Bd. 62. Berl. 1901. Schmidt, Jahr
bücher d. gesamten Medicin. Bd. 267, 268. Lpz,
1900. Leistungen, Die therapeutischen d. Jahres
1900. Bd. 12. Wiesb. J . F. Bergmann 1901.

Niederländische
Dampfschiff - lthederei.

Salonboote mit Schlafkabinen.
1 ' itgliche Tourfalirten

ab Mainz 6 Uhr Morgens,
■liebricli 6 Uhr 15 Min. Morgen»

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiert . 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Nach*—

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am tolg. Nachi—,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,

Coblenz 7 „ 30 Min. am folg. Morgen,
in Biebrich 3 Ulir 30 Min. Nachm

Billigste Fahrpreise.
Itetoiirbiliets hin Köln.

Rheindampfschifffalirt.
Kölnische »nd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 8, 9.25
(Schnellfahrt), 10.20 bis Cöln; 11.30 und Mittags
12.50 bis Coblenz. — Gepäckwagen von Wies¬
baden nach Biebrich Morgens l 'h Uhr . Billets
und Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F 307

Biebrich -Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenoann
(alle 7'/»Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Yon Biebrich nach Mainz: 9°° lO00"̂ ll ou 12°°t
loo 2°« 3'M 400 500  ßoo 700800 900*.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhot
je 15 Minuten später.

Y011 Mainz nach Biebrich : 830 9 00t IO0-1 llOOf
1200 400 2 °o 300 400 500 6 00 7 -0 8 -0*.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 5 Minuten später.

f Nur Sonn- und Feiertags.
An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September.

Sonn- und Feiertags ausserdem Extratouren
Extraboote für Gesellschaften.

Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dauipfer-Fahrten.
Hamhurg-Amerika-Linie.

(Generalvertr . der Gesellschaft : L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21.) F 308

D. „Abessinia“ von Philadelphia nach Ham¬
burg, 26. Sept. 12 Uhr Nachts Lizard pass, v
„Adria“ von Hamburg nach Boston, 25. Sept,
4 Uhr 45 Min. N111. Cuxhaven pass. D. „Alesia
25. Sept. 8 Uhr Nm. Gibraltar pass. D. „An-
dalusia “ 27. Sept. 6 Uhr V111. in Singaporo D.
„Arabia“ 27. Sept. von Shanghai . D. „Ärmenia
26. Sept. 5 Ulir Nm. in Boston. D. „Artemisia
von Hamburg nach Baltimore, 26. Sept. 9 Uhl
15 Min. Nm. Cuxhaven pass. D. „Athen“ 26. Sept
in Wilmington. S.-D. „Auguste Victoria“ von
Hamburg via Southampton und Cherbourg nach
Newyork, 27. Sept. 5 Uhr 30 Min. Vorm. Dover
pass. D. „Batavia “ 27. Sept. 3 Uhr Yra. Cux¬
haven pass. D. „Bosnia“ 25. Sept, 2 Uhr Nm.
von Baltimore nach Hamburg. D. „Bulgarin“ v.
Newyork n. Hamburg , 26. Sept. 11 Uhr 30 Min.
Vm. Dover pass. D „Castilia“ von Hamburg n.
Westindien, 26. Sept. 7 Uhr Vm. in Havre. D.
„C. Ferd . Laeisz“ 25. Sept. von Port Said. D.
„Canadia“ von St. Thomas nach Hamburg,
25. Sept. 10 Uhr Vm. in Havre. S.-D. „Columbia
von Newyork nach Hamburg, 26. Sept. 4 Uhr
45 Min. Nm. v. Cherbourg. S.-D. „Deutschland
26. Sept. 6 Uhr Vm. in Newyork. D. „Dortmund
von Hamburg nach Neworleans, 26. Sept. 1 Uhr
Nm. Quessant Creach pass. S.-D. „1‘ürst Bis¬
marck“ 26. Sept. 9 Uhr Vm. von Newyork via
Plymouth und Cherbourg nach Hamburg. D.
„Georgia“ 25. Sept. Vorm, in Genua. R.-P.-D.
„Hamburg“ 25. Sept. Nachm, in Nagasaki. D.
„Helvetia“ 25. Sept. in Vera Cruẑ D. „Hispania
von Rio de Janeiro kommend, 25. Sept. Vm. in
Rotterdam . D. „Itliaka “ von Hamburg n. Süd¬
brasilien, 24. Sopt. 11 Uhr Nm. von Cardiff. D.
„Lydia“ 25. Sept. von Santos. D. „Parthia von
Hamburg nach dem La Plata , 26. Sept. 11 Uhr
30 Min. Nm. Cuxhaven pass. D. „Polynesia v.
Hamburg via Antwerpen nach Westindien,
25. Sept. 7 Uhr 50 Min. Nm. Cuxhaven passirt.
D „Sicilia“ von Newyork via Neapel n. Genua,
25. Sept. 12 Uhr Nachts Gibraltar passirt. D.

Sevilla“ 26. Sept. in Santos. D. „Suevia
26. Sept. 3 Uhr Nm. Gibraltar pass. D. „Val-
61 via“ von Hamburg n. Nordbrasilien, 26. Sept.
7 Uhr Nachm, von Lissabon.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhslm Bickel

Langgasse 20.) F 307
Antwevpen-Newyork-Dienst. D. „Kensington*

am 18. Sept. von Newyork nach Antwerpen ab¬
gegangen. D. „Yaderland “ am 21. Sept. in
Antwerpen von Newyork angekommen (über
Cherbourg). D. „Southwark“ am 21. Sept. von
Antwerpen nach Newyork abgegangen. D,
„Friesland“ cm 24. Sept. in Newyork von Antu
werpen angekommen.— Antwerpen-Philadelphia-*
Dienst. D. „Pennland “ am 18. Sept. in AnW
werpen von Philadelphia angekommen. D3
„Switzerland“ am 18. Sept. von Philadelphia
nach Antwerpen abgegangen. Jj

«oft gec ’of Bei u. 6 &»Urali «t »’l<txa fc#*<* iKtoi>vteiti ln KBitätoiea.
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